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Der Bürgermeister stellt als Vorsitzender vor Sitzungsbeginn die Beschlussfähigkeit der 

heutigen Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Fels am Wagram fest.                                     

 

Seitens des Bürgermeisters, Herrn Mag. Hannes Zimmermann, wird vor Beginn der 

Gemeinderatssitzung der nachstehende Dringlichkeitsantrag nach § 46 Abs. 3 der NÖ 

Gemeindeordnung 1973 eingebracht: 

 
10) Beauftragung der Entbürokratisierung der örtlichen Bebauungspläne 

 

Es wird einstimmig die Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der heutigen Sitzung 

beschlossen. Im Anschluss wurde festgelegt, dass diese Thematik in der nächsten 

Gemeindevorstandssitzung am 17.12.2025 behandelt werden soll. 

 

 

Seitens der FPÖ-Fraktion wird vor Beginn der Gemeinderatssitzung der nachstehende 

Dringlichkeitsantrag nach § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 eingebracht: 
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( Datum 01.12.2025) 

 
Es wird mit 11 zu 6 Stimmen ( 4 Stimmen dafür seitens der FPÖ-Fraktion und Herrn GGR 

Josef Mitterhofer, 2 Stimmenthaltungen durch Herrn GR Thomas Gerhold und Herrn GR Ing. 

BM Stefan Haider) die Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der heutigen Sitzung 

beschlossen.  

 

Der Bürgermeister eröffnet im Anschluss die heutige Gemeinderatssitzung. Zu den letzten 

Gemeinderatssitzungsprotokollen werden keine Einwände und keine Stellungnahmen 

vorgebracht. 
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1. Übergabe der Ehrenurkunde an eine ausgeschiedene Gemeinderätin  

 

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vom 01.10.2025 einstimmig beschlossen Frau  

Verena Heiß-Söllner aufgrund ihrer Gemeinderatstätigkeit eine Ehrenurkunde nach § 17 der 

NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen. Diese wird in der heutigen Gemeinderatssitzung 

Frau  Verena Heiß-Söllner übergeben und ihr großer Dank für Ihre Gemeinderatstätigkeit 

ausgesprochen.  

 

Die Ehrung von ausgeschiedenen Gemeinderäten wurde entsprechend der Anzahl der 

geleisteten Amtsperioden in der Sitzung des Gemeinderates vom 05.09.2000 unter 

Tagesordnungspunkt 15 wie folgt geregelt wurde: 

 

Bis zu einer Gemeinderatsperiode    Verleihung einer Ehrenurkunde 

Bis zu zwei Gemeinderatsperioden   Ehrenurkunde mit silbernen Verdienstabzeichen 

Mehr als zwei Gemeinderatsperioden    Ehrenurkunde mit goldenen Verdienstabzeichen  
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2. Bericht über die aktuelle routinemäßige                                                                

vierteljährliche Prüfungsausschusssitzung vom 21.11.2025 

 

Der nachstehende Prüfungsbericht der routinemäßigen angekündigten vierteljährlichen 

Gebarungsprüfung vom 21.11.2025 wird von Frau Daniela Mück als Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses dem Gemeinderat vorgetragen: 
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Zu den einzelnen Prüfpunkten liegen umfangreiche Präsentationsunterlagen vor,                 

welche auch den Gemeinderäten mit der Einladung zur Gemeinderatssitzung übermittelt 

wurden. 
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Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

 

Zu 1.:  

Die Kosten für den gepflanzten Baum in Stettenhof vom Dorferneuerungsverein Stettenhof im 

Rahmen der Baumpflanz-Challenge wurden von diesem schlussendlich vor der 

Gemeinderatssitzung wieder an die Gemeinde refundiert.   

 

Zu 2.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

Zu 3.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

Zu 4.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

Der gegenständliche Prüfungsausschussbericht wird vom Gemeinderat dementsprechend 

einstimmig zur Kenntnis genommen.  

 

Seitens Frau GR Ulrike Loicht wird ersucht zukünftig Tagesordnungspunkte für die 

Prüfungsausschusssitzungen vorschlagen zu dürfen. Seitens Herrn GGR Josef Mitterhofer wird 

hierzu mitgeteilt gewünschte Tagesordnungspunkte möglichst frühzeitig mit der 

Ausschussvorsitzenden abzustimmen. 

Seitens Herrn GGR Dr. Michael Witt wird angeregt in einer der nächsten 

Prüfungsausschusssitzungen auch von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Sachleistungen 

für die Vereine zu prüfen.  
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3. VORANSCHLAG 2026 

 

Nachstehend wird der Vorbericht zum Voranschlag 2026 gemäß § 3 der NÖ 

Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) angeführt, welcher auch im Voranschlag 2025 

selbst enthalten ist: 

 

 

Vorbericht  
 

zum  
 

Voranschlag 2026 

 
 
 

Formelle Vorgaben zum Voranschlag 2026: 
 

1. Vor Auflagebeginn erfolgte die Übermittlung des ENTWURFES des Voranschlages 

2026 an alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen per E-Mail bzw. wurde dieser wie 

gewohnt auch auf der Gemeindehomepage zum Download bereitstehen.  

2. Die öffentliche Kundmachung bzw. öffentliche Auflage des Voranschlages 2026 wird 

im Zeitraum vom 07.11.2025 bis zum 28.11.2025 erfolgen.  

3. Dieser wird ebenso bereits in der Finanzenausschusssitzung am 17.11.2025 vorberaten 

werden. 

4. Der Voranschlag wird auch vom Prüfungsausschuss am 21.11.2025 innerhalb des 

Auflagezeitraumes geprüft werden.  

5. Die Behandlung in der Sitzung des Gemeinderates erfolgt am Dienstag, dem 

02.12.2025, um 19:00 Uhr.   

6. Im Anschluss wird die vom Gemeinderat beschlossene Version des Voranschlages 2026 

an das Land Niederösterreich übermittelt werden.  

7. Parallel erfolgen laufend Abstimmungen mit dem Finanzenbetreuer des Landes 

Niederösterreich.  
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und 
Ausgangslage: 

 
 

 

 

 

 

Beginn der langsamen wirtschaftlichen Erholung des Gesamtstaates 

Österreich nach fünf Krisenjahren. 

 

 

 

 

Die Marktgemeinde Fels am Wagram konnte im Vergleich zu vielen 

anderen Gemeinden auch trotz der letzten fünf Krisenjahre jedes Jahr 

ein positives Haushaltspotential im operativen Haushalt erreichen und 

jährlich hohe Investitionen im investiven Haushalt tätigen, obwohl die 

steuerbaren Gebühren zuvor jahrelang auf einem sehr geringen Niveau 

gehalten wurden, was bei weitem nicht selbstverständlich ist.  
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Nachstehend einige allgemeine Folien zur aktuellen wirtschaftlichen Situation in Österreich: 
 

 

 Inflationsbedingte verpflichtende Lohnabschlüsse der Gehälter, Kosten von 

Fremdfirmen, etc. 
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 Auf Bundesebene zu Beginn der Corona-Krise zu stark gefördert, wodurch die Inflation 

zeitversetzt massiv eingetreten ist. 

 
 Nach den zahlreichen Wahlen bis 2024 hat der Staat danach Gegenmaßnahmen 

ergriffen.  
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Seite 15 
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 Kinderbetreuungsoffensive auf Gemeindeebene (kleinere Gruppen, jüngere Kinder, bei 
weitem niedrigerer Betreuungsschlüssel, etc.), Verpflichtend zu übernehmende 

Lohnabschlüsse aufgrund der bis vor kurzem extrem hohen Inflation, etc. 
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 Gemeinde Fels hatte bis vor kurzem jahrzehntelang äußerst niedrige Gebührensätze.                                                                                        
Wurden erst mit Wirkung ab 01.01.2026 unter den Durchschnitt der Bezirksgemeinden 

vor deren geplanten Erhöhungen angepasst.  
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 Die Marktgemeinde Fels am Wagram konnte im Vergleich zu vielen anderen 

Gemeinden auch trotz der letzten fünf Krisenjahre jedes Jahr ein positives 

Haushaltspotential im operativen Haushalt erreichen und jährlich hohe Investitionen im 

investiven Haushalt tätigen, was bei weitem nicht selbstverständlich ist. Hierfür ist ein 

ständiger Kompromiss zwischen außerordentlichen Projekten und Sparsamkeit 

erforderlich. 
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 Investitionen nach Ausgabengruppen der Marktgemeinde Fels am Wagram                         
seit 2001 bis 2025 
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Beginn der langsamen wirtschaftlichen Erholung des Gesamtstaates 

Österreich nach fünf Krisenjahren. 

 

 

Die Marktgemeinde Fels am Wagram konnte im Vergleich zu vielen 

anderen Gemeinden auch trotz der letzten fünf Krisenjahre jedes Jahr 

ein positives Haushaltspotential im operativen Haushalt erreichen und 

jährlich hohe Investitionen im investiven Haushalt tätigen, obwohl die 

steuerbaren Gebühren zuvor jahrelang auf einem sehr geringen Niveau 

gehalten wurden, was bei weitem nicht selbstverständlich ist.  
 

 
 
 
 
 



Seite 27 
 

Vorhaben im Voranschlag 2026 
 

Die Marktgemeinde Fels am Wagram ist eine aus finanzieller Sicht leistungsstarke Gemeinde 

am Rande einer wachsenden Region in Form des „Speckgürtels“ von Wien. Auch die aktuellen 

Herausforderungen werden daher, mit einer entsprechend professionellen Steuerung, gemeistert 

werden können. Aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen für alle Gemeinden und 

Privaten in Österreich ist es jedoch absehbar, dass zwar einerseits die finanziellen 

Rahmenbedingungen sich langsam bessern, aber andererseits sich zumindest auch im nächsten 

Jahr 2026 die Finanzierung der außerordentlichen bzw. investiven Projekte noch 

herausfordernder als vor den Krisenjahren vor 2020 sein wird.  

 

Das größte Projekt werden im Jahr 2026 Investitionen in die Straßenbau-, Kanal-, Wasser- und 

Straßenbeleuchtungsleitungsinfrastruktur darstellen, da insbesondere die Schloßstraße in 

Thürnthal erneuert werden wird und da der flächendeckende Glasfaserausbau der A1Telekom 

seit ca. Mitte 2024 weitergeführt wird und dieser voraussichtlich bis Ende 2026 mit Fels und 

Thürnthal abgeschlossen wird. In diesem Zuge soll auch die Tiefbauinfrastruktur der Gemeinde 

weiterhin miterneuert werden, um einerseits die wirtschaftlichen Synergieeffekte ausschöpfen 

zu können, da bei einer gemeinsamen Ausschreibung mit der A1Telekom, Kabelplus, Netz 

Niederösterreich, etc. die Kosten massiv reduziert werden können, und um andererseits ein 

mehrmaliges Aufgraben eines Straßenzuges innerhalb eines kurzen Zeitraums durch 

unterschiedliche Einbautenträger zu vermeiden. Im Tiefbaubereich werden auch Reserven für 

etwaige Projekte aus dem Jahr 2025 vorgesehen, bei welchen die Rechnungen erst Anfang 

2026 einlangen werden.  

 

Trotz der derzeit sehr herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für alle 

Gemeinden Österreichs werden sich die wichtigsten investiven bzw. „außerordentlichen“ 

Kernprojekte des Voranschlages 2026 wie folgt darstellen: 

 

• Erneuerung der Schloßstraße in Thürnthal 2026. Je nach konkreten 

Ausschreibungsergebnis wird dies eventuell als zweijähriges Projekt bis 2027 

weitergeführt. Der Baubeginn erfolgt aber jedenfalls 2026.  € 400.000,-- für die 

Neugestaltung zuzüglich Kostenanteile für Kanal- sowie Wassersanierungen sowie 

zuzüglich Reserve aus dem allgemeinen Straßenbau im Jahr 2027 

• Erneuerung der Wasserinfrastruktur 2026 (insbesondere im Zuge vom Glasfaserausbau 

und dem Schloßstraßenprojekt). Bei diesem Projekt ist das einzige Darlehen für 2026 



Seite 28 
 

mit € 300.000,-- enthalten. Bei diesem Darlehen wird noch mit der Aufnahme 

zugewartet und beobachtet, wie sich das Jahr 2026 aus finanzieller Sicht entwickeln 

wird (konkreter Zeitpunkt Glasfaserausbau Fels-Thürnthal, gesamtfinanzielle 

Rahmenbedingungen, etc.). Im Idealfall würde dieses Darlehen nicht aufgenommen 

werden. In Summe werden nächstes Jahr 2026 jedenfalls deutlich mehr Darlehen getilgt 

als neu aufgenommen werden. Auch die laufende Instandhaltung wurde massiv erhöht. 

 € 320.000,-- 

• Erneuerung der Abwasserinfrastruktur 2026 (insbesondere im Zuge vom 

Glasfaserausbau und dem Schloßstraßenprojekt).  € 124.500,-- 

• Straßenbaukleinsanierungen 2026  € 100.000,-- 

• Straßenbaukleinsanierungen 2025 (Rechnungen, welche erst 2026 für Arbeiten aus 2025 

einlangen)  € 100.000,-- 

• Bezahlung Endbetrag und Abschluss Raiffeisen-Leasing-Projekt Am Weinberg in 

Gösing  € 123.000,-- 

• Straßenbeleuchtung Gösing (Abbau von den privaten Dachständern und Aufstellung 

eigener Masten)  € 100.000,-- 

• Zivilschutzprojekt 2026 (samt insbesondere elektrotechnischen Ergänzungen)                    

 € 30.000,--  

• Elektrotankstellen 2026 bis 2027 (Bahnhof-GEDESAG, Schloßstraße und Seepark).            

 € 5.000,-- im Jahr 2026 und € 10.000,-- im Jahr 2027 

• FF-Fahrzeug Gösing 2026  Kostenanteil Gemeinde von rund € 25.000,-- 

• Höhere Raumplanerkosten 2026 und 2027 für Entbürokratisierung der Bebauungspläne 

und Entwicklungskonzept  2026 und 2027 jeweils € 25.000,--  

• Güterwegebau wie in den Vorjahren (insgesamt gleich hoch, nur ab 2026 aufgeteilt in 

einen Investitionsteil und einen operativen Teil wie z.B. für Böschungsmähen)                 

 € 32.000,--  

• Laufende Förderungen für die Vereine wie heuer  Rund € 50.000,-- ohne 

Feuerwehren 

• Gemeinschaftspflege, Kulturpflege, Blumen für Gratulationen, Repräsentationen, etc. 

wurden aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen und Vereinsverköstigungen erhöht  

 Rund € 20.500,--  

• Betriebsausstattung für Kindergarten, Volks- und Mittelschule gleich hoch wie bisher 

 € 25.000,-- pro Standort 

• Grünraumpflege – Bäume – Baumkataster  € 15.000,-- 

• Ökoförderung  € 20.000,-- 
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• Schulstartgeld  € 6.200,-- 

• Heizkostenzuschuss  € 4.000,-- 

• Mechanische Rattenbekämpfung  € 8.000,-- 

• Anbaugeräte wie Böschungsmäher (und bei Bedarf Winterdienst)  € 60.000,-- 

• Bauhofkonto erhöht für etwaige erste Nachnutzungsmaßnahmen des ehemaligen 

Sammelzentrumareals in Fels aufgrund des Beitrittes zum Wertstoffzentrums in 

Kollersdorf  € 50.000,-- 

• Busanbindung NÖVOG Seepark Thürnthal  € 20.000,-- 

• Kleinere Verbände wie Schutzwasserbauverbände, Tourismusverbände, etc.  Rund            

€ 56.000,-- 

• und sehr vieles mehr.  

 

Daneben enthält der „laufende“ operative Haushalt 2026 wieder die umfangreichen Positionen 

analog zu den Vorjahren.  

 

Die Summe der Einnahmen im operativen Haushalt macht rund 7.050.500,00 Euro aus.                 

Die Auszahlungen im operativen Bereich betragen rund 5.819.300,00  Euro. Die Differenz in 

der Höhe von 1.231.200,00 Euro kann dementsprechend für investive „außerordentliche“ 

Projekte bzw. für die Tilgung von Darlehen verwendet werden.  

 

Der investive Haushalt weist Einnahmen in der Höhe von rund 535.500,00 Euro und Ausgaben 

von rund 1.577.800,00 Euro auf.  

 

Im Jahr 2026 wird im Finanzierungshaushalt maximal ein Darlehen mit einer Höhe bis zu 

maximal € 300.000,-- für die Erneuerung der Wasserinfrastruktur mit einem vom 

Wasserwirtschaftsfonds mit einem Zinsenzuschuss geförderten Darlehen aufgenommen 

werden. Mit der Aufnahme dieses Darlehens wird jedoch noch zugewartet werden, falls sich 

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter verbessern und hierdurch dieses Darlehen 

nicht bzw. nur in einem geringeren Ausmaß erforderlich sein sollte. Parallel werden im Jahr 

2026 zumindest € 385.000,00 getilgt, wodurch der Gesamtschuldenstand im Jahr 2026 somit 

jedenfalls reduziert werden wird. Hierbei ist auch wesentlich, dass in der Vergangenheit fast 

ausschließlich nur Darlehen aufgenommen wurden, welche vom Land und/oder Bund mit 

einem Zinsenzuschuss gefördert wurden. Hierdurch sind auch 2026 die Zinsenzuschüsse 

deutlich höher als die Zinszahlungen.  
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Wesentlich ist auch der Abschluss des vorhergehenden Kalenderjahres 2025. Aus heutiger 

Sicht wird davon ausgegangen, dass der operative Haushalt samt Finanzierung der 

Darlehenstilgungen wie in den letzten Jahrzehnten gewohnt wieder kostendeckend 

abgeschlossen wird. Im investiven „außerordentlichen“ Haushalt werden einige Projekte 

weitergeführt werden. Beim Voranschlag 2026 ist ein Überschuss beim Haushaltspotential im 

niedrigen sechsstelligen Bereich als Reserve für unvorhergesehenes vorgesehen.  

 

Die großen Gebührenbereiche Kanal, Wasser und Abfall sind durch die nach Jahrzehnten 

erfolgten Gebührenanpassungen jeweils in sich kostendeckend. Die Überschüsse werden wie 

gewohnt unter Ausschöpfung aller Synergieeffekte insbesondere zu Förderungen und 

Vorsteuerabzügen zweckgebunden verwendet.  

 

Es sind im laufenden Haushalt keine Reduzierungen von Förderungen bzw. der laufenden 

jährlichen Investitionen in den Kindergarten, Schulen, etc. vorgesehen. Nur beispielhaft stellen 

sich diese Positionen wie folgt dar: 

 

• Investitionen in den Kindergarten und die Schulen 

• Investitionen in die Spielplätze 

• Pflanzung von Bäumen und Sträuchern 

• Schulbeiträge für Polytechnische Lehrgänge, Berufsschulen, Sonderschulen, etc. 

• Beiträge für die zahlreichen Gemeindeverbände, bei welchen Gemeindekooperationen 

erfolgen (z.B. Abwasserverband, Wasserverband, Abfallverband, Musikschulverband, 

Standesamtsverband, etc.) 

• Zahlreiche Förderungen für Privatpersonen wie beispielsweise die Ökoförderung, 

Schulstartgeld, Heizkostenzuschuss, ec. 

• Investitionen in die Feuerwehren 

• Zahlreiche Förderungen für Vereine wie beispielsweise in die Sportvereine, 

Musikvereine, Feuerwehren, Pfarren, etc. 

• VOR-Schnupperticket zum Ausleihen 

• Bezahlung der hohen Umlagen für den Krankenanstaltenbeitrag, Sozialhilfebeiträge, 

etc. 

• Betrieb des Gemeindebauhofes zur Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur 

• Erhaltung und Investitionen in die Kanal- und Wasserinfrastruktur 

• Beiträge an die Schutzwasserbauverbände Fels-Feuersbrunner Graben und 

Krampugraben 
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• Erhaltung der Güterwege 

• Beiträge an die Tourismusverbände 

• Energiekosten für den Schulkomplex, Straßenbeleuchtung, Schmutzwasser- und 

Wasserpumpwerke, etc. 

• Betrieb der Freizeitanlage am Seepark Thürnthal 

• Betrieb des Sammelzentrums 

• Betrieb der Gemeindeverwaltung 

• Durchführung von Wahlen 

• Erstellung bzw. Überarbeitung von Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen 

• und sehr vieles mehr (siehe Detailnachweis im Voranschlag 2026) 

 
 

Mittelfristiger Finanzplan 2027 bis 2030 
 
 

Der mittelfristige Finanzplan 2027 bis 2030, welcher die kommende Gemeinderatsperiode 

umfasst, kann natürlich nur entsprechend der aktuell vorliegenden Informationen erstellt 

werden und weist daher naturgemäß eine Unschärfe auf. Die Positionen in diesem sind daher 

als Platzhalter ohne exakte Eurosumme zu sehen, da sich bis dahin die finanziellen 

Rahmbedingungen ändern und durch z.B. Bürgerbeteiligungsprozesse neue Zugänge gewonnen 

werden können. Bei Bauprojekten ist im Hinblick auf die zeitliche Umsetzung darauf zu 

achten, dass ein Großteil der Rechnungen erst im Folgejahr einlangt und die gegenständlichen 

Projekte daher im mittelfristigen Finanzplan um ein Jahr zeitversetzt dargestellt sein können. 

Im Groben sind im mittelfristigen Finanzplan insbesondere folgende wesentliche investive 

bzw. „außerordentliche“ Projekte geplant: 

 

• 2027:  Außensanierung der Neuen Mittelschule in Fels samt einem PV-

Anlagenbürgerbeteiligungsprojekt unter Berücksichtigung der 

Schnittstelle zum geplanten Musikheimprojekt.  Rd. € 1.500.000,-- 

 

• 2027 bis 2029:  Errichtung eines Musikheimes mit getrennten Schulräumlichkeiten am 

Standort des derzeitigen „alten“ Turnsaales samt einem PV-

Anlagenbürgerbeteiligungsprojekt auf Basis eines 

Vereinsbeteiligungsprozesses.  Rund € 3.000.000,-- 
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• 2026 bis 2029:  Parallel sind zu diesen Projekten laufende Investitionen in die 

Tiefbauinfrastruktur vorgesehen.  Rund € 1.122.000,-- 

 
• 2030: In diesem Jahr wird wieder der Schwerpunkt im Tiefbaubereich 

liegen.  Rund € 688.000,-- 

 

 

Die jeweiligen Kalenderjahre werden rollierend mit den nächsten Voranschlägen detaillierter 

behandelt werden.  
 

 

 

Erläuterung der wesentlichsten Kennzahlen des 
Voranschlages 2026 

 
 
Haushaltspotential 
 

 
 
Jährlicher Überschuss aus dem laufenden Betrieb. 
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Entwicklung der Volkszahl  
gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018 
 

 
 
 
Die Gemeinde verzeichnet seit mittlerweile vielen Jahren einen deutlichen Zuzug von Bürgern.  

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik 

Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten 

Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht 

automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt 

werden. 

Eine Erhöhung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der 

Abgabenertragsanteile. 
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Entwicklung der Bruttoabgabenertragsanteile 
 

 
 

Das Steigen der Abgabenertragsanteile begründet sich aufgrund der Erhöhung der Volkszahl 

und einer allgemeinen Erhöhung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben aufgrund vermehrter 

Steuereinnahmen, welche vom Geldwert her jedoch von der Inflation natürlich teilweise 

aufgebraucht werden. Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf 

Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. 

Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, 

Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden 

spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. 

Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste 

Einnahmequelle. In der Praxis werden von den monatlichen Ertragsanteilsauszahlungen bereits 

NÖKAS, Sozialhilfeumlage, etc. abgezogen, wodurch die Nettoauszahlungen auf rund die 

Hälfte reduziert werden. 

 

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise sind die Ertragsanteile (im Vergleich zu den Ausgaben 

und Umlagen) nur sehr schwach im Steigen.  
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Entwicklung der NÖKAS-Umlage 
 

 
 
Aufgrund der Steigerung der Volkszahl sowie Inflation ist ebenfalls die NÖKAS-Umlage 

gestiegen.  

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen 

Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein 

Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der 

Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und 

trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ 

Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG). Die Gemeinden haben an den NÖ 

Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei 

die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der 

Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.  

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen 

Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten. 
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Entwicklung der Sozialhilfeumlage 
 

 
 
Aufgrund der Steigerung der Volkszahl und der Inflation ist auch die Sozialhilfeumlage 

gestiegen.  

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der 

Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für 

Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land 

zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). 

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen 

Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. 

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen 

Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten. 
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Entwicklung des Schuldenstandes 
 

 
 
Aufgrund der vom Schul- und Kindergartenfonds mit einem Zinsenzuschuss geförderten 

Darlehen hat sich der Schuldenstand im Jahr 2023/24 erhöht. Im Jahr 2026 werden bis zu 

maximal € 300.000,-- für ein vom Wasserwirtschaftsfonds gefördertes Darlehen aufgenommen 

werden, um im Zuge des Glasfaserausbaus die Wasserinfrastruktur erneuern und hierbei die 

Synergieeffekte nutzen zu können. Mit der Aufnahme wird jedoch noch zugewartet, falls dieses 

aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung nicht erforderlich sein sollte. 
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Entwicklung der Zinszahlungen 
 

 
 
In den Vorjahren bis 2022 waren die Zinsen aufgrund der europäischen Zinslandschaft als 

historisch tief zu bezeichnen. Wie bereits früh häufig darauf hingewiesen, ist dieser Umstand 

jedoch ständig zu beobachten, da bei einer Erhöhung des Zinsumfeldes die finanzielle 

Belastung für die Marktgemeinde Fels am Wagram (als auch für den Bund, das Land und alle 

anderen Gemeinden) grobe Auswirkungen möglich sind. Aufgrund der sich nun verändernden 

Zinslandschaft ist wie bereits zuvor beschrieben für die nächsten Jahre wieder mit niedrigeren 

Aufwendungen für die Zinszahlungen zu rechnen.  

 

Im Gegenzug machen die Zinsenzuschüsse für 2026 rund € 182.400,-- aus.  
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Entwicklung der Haftungen 
 

 
 

Die Haftungen resultieren aus den Darlehen der Abwasser- sowie Wasserverbände und sind im 

Fallen. Im Jahr 2025 ist das letzte Darlehen, bei welchem unsere Gemeinde für den 

Abwasserverband haftet, ausgelaufen. Da der Wasserverband Wagram für die nächsten Jahre 

große Infrastrukturprojekte plant werden von diesem voraussichtlich zukünftig größere 

Darlehensmengen aufgenommen werden.  
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Entwicklung der Grundsteuer A + B 

 

 
 

Die Grundsteuereinnahmen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, da zahlreiche 

Grundstücke bebaut wurden. Auf Bundesebene wurde jedoch der Hebesatz für die Grundsteuer 

bereits seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst. 

 
 

 Der Hebesatz für die Grundsteuer wurde vom Bund bereits seit Jahrzehnten nicht mehr 

erhöht. 
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Entwicklung der Kommunalsteuer 

 

 
 

Die Kommunalsteuer ist in den letzten Jahren aufgrund der zahlreicheren Bautätigkeiten von 

länger andauernden Baustellen und das Wachstum der örtlichen Betriebe ebenfalls gestiegen. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist dies jedoch weiter zu beobachten.  
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Entwicklung der Bedarfszuweisungen I 

 

 
 

Die Bedarfszuweisungen I sind grob beschrieben ein Ausgleich zwischen Land- und 

Stadtgemeinden, da auf der gleichen Straßenlänge in einer Stadt deutlich mehr BewohnerInnen 

mit der Infrastruktur versorgt werden können und diese hierdurch deutlich wirtschaftlicher ist. 

Da die seitens der Marktgemeinde Fels am Wagram steuerbaren Gebühren bereits in einem 

sehr langen Zeitraum nicht bzw. nur geringfügig erhöht wurden, sind die Bedarfszuweisungen 

deutlich angestiegen.   
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Entwicklung der Aufschließungsabgaben 

 

 
Die Aufschließungsabgaben werden für das nächste Jahr moderat geschätzt, da in der aktuellen 

Gemeinderatsperiode keine neuen großen Siedlungserweiterungen im Gemeindegebiet 

gewidmet wurden und generell die Bautätigkeit in Österreich nachgelassen hat. Da im Vorjahr 

2025 die Aufschließungsabgabe überraschend doch höher waren, als erwartet werden diese für 

das Jahr 2026 mit rund € 200.000,-- an geschätzt. 

 

 

Entwicklung des Gemeindestraßen- und -wegebaus samt LED-Straßenbeleuchtung 

 

 
Wie zuvor beschrieben werden kommendes Jahr 2026 wieder zahlreiche Straßenbauprojekte 

umgesetzt werden und wird dementsprechend der Finanzierungsschwerpunkt im 

Tiefbaubereich liegen (z.B. Schloßstraßenerneuerung in Thürnthal, laufende 

Straßenbaukleinsanierungen, Erneuerung der Straßenbeleuchtungsleitungen und zahlreiche 

Kleinsanierungen im Zuge des Glasfaserausbaues in Fels und Thürnthal, etc.). 
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Für das bessere Verständnis des Voranschlages 2026  

wird auch auf folgende Bereiche besonders hingewiesen  

(Seitenanzahl steht am Ende des Voranschlages auf dem letzten Blatt): 
 
 

 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis 

 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 

 Nachweis der Investitionstätigkeit   ( „außerordentliche“ 

Investitionsprojekte) 

 Dienstpostenplan 

 MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 

 MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis 

 MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis 

 

Seitens Herrn GR Dr. Michael Witt wird der Schwerpunkt auf die Erneuerung der 

Tiefbauinfrastruktur wie z.B. bei der Neugestaltung der Schloßstraße in Thürnthal sowie die 

größere Tilgung als Neuaufnahme von Darlehen befürwortet. Ebenso wird positiv erachtet, 

dass die Marktgemeinde Fels am Wagram eine der wenigen Gemeinden ist, welche kein 

Konsilidierungskonzept der Aufsichtsbehörde vorlegen muss. Trotz dessen werden jedoch 

Einsparungspotentiale insbesondere zur Reduzierung bzw. gänzlichen Vermeidung der 

geplanten Darlehensaufnahme vorgeschlagen. Herr GGR Dr. Michael Witt ersucht zukünftig 

bei der Voranschlagserstellung bereits früher eingebunden zu werden. Es werden insbesondere 

folgende Themen angefragt: Erhöhung der Personalkosten, Anpassung einiger 

Gemeindegebühren, Gebührenklarheit und -wahrheit, Aufteilung von Personalkosten auf 

verschiedenen Buchhaltungsgruppen, etwaige Überschüsse bei Gebührenhaushalten, Bezüge 

von Gemeindeorganen, etc..  Diese Thematik soll auch in einer der nächsten Sitzungen des 

zuständigen Ausschusses behandelt werden.  

 

Herr GGR Josef Mitterhofer hinterfragt stellvertretend für die SPÖ-Fraktion die erwarteten 

Zinsannahmeszenarios, die Leuchtturmprojekteförderung für die Schloßstraße in Thürnthal 

sowie die chronologische Reihenfolge der Umsetzung der Sanierung der Mittelschule vor der 

Neugestaltung der Schloßstraße in Thürnthal. Im Zuge der Sanierung der Mittelschule sollte 

auch das Dach für die Installierung einer PV-Anlage sowie der Schulparkplatz neu gestaltet 

werden. Herr GGR Mitterhofer ersucht zukünftig ebenso früher in die Voranschlagserstellung 

miteingebunden zu werden.  
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Frau GR Ulrike Loicht ersucht mittelfristig ebenso einen Schwerpunkt in den Schulstandort 

sowie insbesondere auf die Modernisierung der Mittelschule zu legen. Es ist auch 

vorausschauend zu planen ob weitere Schulklassen erforderlich sind.  

 

Vor Auflagebeginn erfolgte die Übermittlung des ENTWURFES des Voranschlages 2026 an 

alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen per E-Mail bzw. wurde dieser wie gewohnt auch 

auf der Gemeindehomepage zum Download bereitstehen. Die öffentliche Kundmachung bzw. 

öffentliche Auflage des Voranschlages 2026 ist im Zeitraum vom 07.11.2025 bis zum 

28.11.2025 erfolgt. Dieser wurde ebenso bereits in der Finanzenausschusssitzung am 

17.11.2025 vorberaten. Der Voranschlag wurde auch vom Prüfungsausschuss am 21.11.2025 

innerhalb des Auflagezeitraumes geprüft werden.  

 

Seitens des Bürgermeisters wird hierzu ergänzt, dass in den nachfolgenden Gemeindegremien 

die heute erwähnten Projekte gemeinsam im Detail behandelt werden.  

 

Nach ausführlicher Erörterung des Voranschlages 2026, zu welchen bis zum heutigen Tage 

keine Stellungnahmen eingelangt sind, wird dieser vom Gemeinderat einstimmig vollinhaltlich 

zustimmend beschlossen. Der Voranschlag 2026 ist als Anlage I) dieses Sitzungsprotokolls 

bezeichnet und bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Tagesordnungspunktes. 
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4. Grundsatzbeschluss für die Erneuerung der Schloßstraße in Thürnthal  

 

Wie zuvor im Zuge der Berichterstattung zum Voranschlag 2026 erwähnt, wird 2026 der 

Schwerpunkt wieder bei den Mitverlegungen von Gemeindeleitungen im Zuge des 

Glasfaserausbaus der A1Telekom zur Ausschöpfung der Synergieeffekte liegen. Der zweite 

Schwerpunkt ist 2026 aber die Neugestaltung der Schloßstraße in Thürnthal. Hierfür sollen alle 

entsprechenden Förderungen beantragt werden und ist dies derzeit bereits in Umsetzung.             

Für die Dorferneuerungsprozessbegleitung samt einem intensiven Bürgerbeteiligungsprozess 

wurde ein Angebot der NÖ Regional eingeholt. 

 

Der Baubeginn für die Schloßstraße wird unter Berücksichtigung der Ausschreibung, 

Förderschienen und dem Glasfaserausbau voraussichtlich im Juli 2026 erfolgen.                           

Der bauliche Abschluss soll jedenfalls noch im zweiten Halbjahr 2026 umgesetzt werden.                

Je nach Ausschreibungsergebnis wird dieses Projekt eventuell aus budgetärer Sicht erst 2027 

abgeschlossen.  

 

Hierfür haben bereits zwei Bürgerworkshops stattgefunden. Die Ergebnisse der Workshops 

stellen sich wie nachstehend angeführt dar. Dies wird nun in die Pläne eingearbeitet. 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig einen Grundsatzbeschluss für die 

Umsetzung des Projektes Erneuerung der Schloßstraße in Thürnthal aufgrund von Wasser- und 

Kanalbauarbeiten zu fassen.  

 

In den nächsten Gemeinderatssitzungen werden hierzu entsprechende Detailvergaben für die 

Planung, Ausschreibung, Tiefbauarbeiten, etc. erfolgen. Insbesondere in den investiven 

Bereichen „1612100 Gemeindestraßen- und -wegebau“, „1850000 Wasserversorgung“ und 

„1851000 Abwasserentsorgung“ sind hierfür in den Jahren 2026 bis 2027 ausreichende 

finanzielle Mittel vorgesehen.  
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Fahrtrichtung Süden: 
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Fahrtrichtung Norden: 
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Aufgrund eines medizinischen Notfalles werden im Anschluss in der heutigen 

Gemeinderatssitzung nur mehr die Tagesordnungspunkte 5, 6 und 11 behandelt.                  

Alle anderen für heute geplanten Tagesordnungspunkte werden je nach formeller 

Zuständigkeit am Mittwoch, dem 17.12.2025, in einer Gemeindevorstandssitzung um 

18:30 Uhr und in einer Gemeinderatssitzung um 19:00 Uhr behandelt.  

 
 

5. Gewährung des Gemeinde-Heizkostenzuschusses 2025/26 

 

Die NÖ Landesregierung hat für sozial bedürftige Niederösterreicherinnen und 

Niederösterreicher wieder einen einmaligen Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 150,--          

für die Heizperiode 2025/2026 beschlossen. 

 

Die Anträge und die Belege müssen in Kopie von der Gemeinde zur etwaigen Einsichtnahme 

aufbewahrt werden. Antragsformular, Richtlinien und Erläuterungen zum NÖ 

Heizkostenzuschuss sind unter dem nachstehenden Link abrufbar: 

https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/NOe_Heizkostenzuschuss.html  

Die in den Erläuterungen angeführten Einkommensgrenzen gelten bis 31. Dezember 2025.           

Ab 1. Jänner 2026 wird eine aktuelle Einkommenstabelle übermittelt. 

 

Sinngemäß zur vorjährigen Heizsaison 2024/2025 sollen daher heuer wieder alle Haushalte in 

der Marktgemeinde Fels am Wagram, welche den Heizkostenzuschuss 2025/2026 des Landes 

Niederösterreich erhalten ebenfalls seitens der Marktgemeinde Fels am Wagram einen 

Heizkostenzuschuss erhalten. Es wird sich dabei erfahrungsgemäß wieder um rund                          

20 Haushalte handeln. Die Kosten für diese Förderung werden sich demnach auf ca. € 4.000,-- 

belaufen. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig analog zum Vorjahr den obig beschriebenen 

Heizkostenzuschuss 2025/2026 des Landes Niederösterreichs um einen gemeindeeigenen 

Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 150,-- zu verdoppeln. Unter dem Buchungskonto 

1/061000-757000 sind hierfür ausreichende finanzielle Mittel vorgesehen.  
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6. Ankauf eines neuen Böschungsmähers 

 

Aufgrund des Alters und reparaturbedürftigen Zustandes des alten Böschungsmähers ist ein 

neues Gerät anzukaufen. Hierfür wurden die nachstehenden Angebote eingeholt: 
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Die drei angebotenen Geräte wurden von Herrn GGR Erwin Stauber, unseren 

Bauhofmitarbeitern und den externen Fahrern gesichtet.  

 

Dementsprechend wird einstimmig beschlossen von der Fa. Josef Duben KGaus 3710 Ziersdorf 

einen Böschungsmäher zum Gesamtpreis in der Höhe von € 39.960,00 inkl. MWSt. 

anzukaufen. Unter dem Buchhaltungskonto 5/612100-030000 sind hierfür ausreichende 

finanzielle Mittel vorgesehen.  
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11. Nicht öffentliche Tagesordnungspunkte 

 

Die nachfolgenden Themen werden in einer „Nicht öffentlichen Sitzung“ behandelt und sind 

die darin gefassten Beschlüsse gesondert in einem eigenen Ordner „Nicht öffentliche 

Gemeinderatssitzungen“ abgelegt: 

 

 

a. Liegenschaftsangelegenheiten      

     

b. Personalangelegenheiten         

          

                         

Da sonst nichts mehr vorgebracht wird schließt der Bürgermeister um 21:00 Uhr den 

öffentlichen Teil der heutigen Gemeinderatssitzung. Direkt im Anschluss findet der nicht 

öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung statt. 
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